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§ 255 BAO 4. Verzicht auf
Beschwerde
 BAO - Bundesabgabenordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.01.2026

1. (1)Auf die Einbringung einer Bescheidbeschwerde kann verzichtet werden. Der Verzicht ist schriftlich oder

mündlich zu erklären.

2. (2)Vor Erlassung eines Bescheides kann ein Verzicht rechtswirksam nur abgegeben werden, wenn aus der

Verzichtserklärung (Niederschrift) hervorgeht, dass dem Verzichtenden im Zeitpunkt ihrer Abgabe der Inhalt des

zu erwartenden Bescheides, bei Abgabenbescheiden die Grundlagen der Abgabenfestsetzung, die Höhe der

Abgabe und die Abweichungen von den bisherigen Festsetzungen, bekannt waren. Eine Abschrift der

Niederschrift ist dem Abgabepflichtigen auszufolgen.

3. (3)Eine trotz Verzicht eingebrachte Bescheidbeschwerde ist unzulässig (§ 260). Die Möglichkeit, den Bescheid

hinsichtlich der Fälligkeit einer festgesetzten Abgabe anzufechten, bleibt unberührt.
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